
 
Energieausweis für Wohngebäude 

Energieverbrauch von Gebäuden auf einen Blick ersichtlich 
 
 
Für alle Neubauten sowie Sanierungen von größeren Wohnobjekten wurde ab 1. 
Jänner der Energieausweis eingeführt. Zur Anwendung kommt die Neuregelung 
auch bei Verkauf, Vermietung oder Verpachtung von Gebäuden und Wohnungen 
(für Gebäude, die vor dem 1. Jänner 2006 errichtet wurden, erst ab 2009). Der Ener-
gieausweis bringt mehr Transparenz für die Verbraucher, fördert energiesparendes 
Bauen und leistet damit einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz. 
 
Der Energieausweis für Wohngebäude ist zweiseitig. Auf der Vorderseite wird über die 
Kennzahl Heizwärmebedarf (HWB) die erforderliche Energiemenge für die Raumheizung 
beschrieben. Ähnlich dem „Kühlschrankpickerl“ wird der Heizbedarf mit einer einfachen 
Einstufungsskala von „A++“ bis „G“ dargestellt. Gebäude der Wärmeschutzklasse „A++“ 
weisen einen äußerst geringen, Gebäude der Klasse „G“ einen sehr hohen Verbrauch auf.  
 
Auf der Rückseite steht die Energiekennzahl Heizenergiebedarf (HEB) im Mittelpunkt. 
Beim Heizenergiebedarf kommt zur Raumwärme noch die erforderliche Energiemenge für 
das Warmwasser und den Heizungsbetrieb hinzu. Auf der Rückseite sind die gesetzlich 
vorgegebenen Grenzwerte (Mindestanforderungen) angegeben. Sie  gelten für Neubauten 
sowie für umfassende Sanierungen von Gebäuden mit einer Nettogrundfläche von mehr 
als 1.000 m2. Der Energieausweis ist den Planunterlagen beizulegen. 
 
Auch bei Verkauf, Vermietung oder Verpachtung von Gebäuden bzw. Wohnungen ist vom 
Verkäufer bzw. Vermieter „bis spätestens zur Abgabe der Vertragserklärung“ ein Ausweis 
vorzulegen. Für eine Wohnung oder eine Geschäftsräumlichkeit reicht auch ein Ausweis 
über das gesamte Objekt oder über eine vergleichbare Wohnung im Objekt. Bei Gebäu-
den, die vor dem 1. Jänner 2006 errichtet wurden, gilt diese Regelung erst ab 2009. 
 
40 Prozent des Endenergieverbrauchs in Tirol geht in die Beheizung von Gebäuden! 
Gleichzeitig ist im Bereich Raumwärme das Einsparpotenzial besonders hoch. So können 
bei sanierungsbedürftigen Gebäuden bis zu zwei Drittel der Heizkosten eingespart wer-
den. Der Energieausweis soll durch mehr Transparenz energiesparendes Bauen und Sa-
nieren fördern.  
 
Weitere Informationen erhalten Sie bei Energie Tirol, der Beratungsstelle des Landes, un-
ter der Telefonnummer 0512-589913, Südtiroler Platz 4, 6020 Innsbruck. 
 



 
Für alle Neubauten sowie Sanierungen von größeren Wohnobjekten 

wurde ab 1. Jänner 2008 der Energieausweis eingeführt 


